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1. Geltungsbereich, Definitionen 
 
1.1. Dieser Lizenzvertrag wird abgeschlossen zwischen Sprecher 
Automation GmbH oder eines mit ihr verbundenen Unternehmen 
(Sprecher Automation) und dessen Lizenznehmer. Dieser 
Lizenzvertrag gilt für alle SPRECON®-E Softwareprodukte und das 
Softwareprodukt SPRECON®-V460. 
 
1.2. Der Lizenzvertrag regelt die Überlassung des Objektcodes 
der in den Softwareprodukten enthaltenen „Computerprogramme 
bzw. Software von Sprecher Automation“ inklusive den darin 
enthaltenen „Software-Fremdprodukten von Dritten“, der 
dazugehörigen Medien, gedruckter bzw. on-line Dokumentationen, 
Software-updates, add-on-Komponenten, Webdienste und/oder 
ergänzender Softwarecodes etc., die Sprecher Automation zur 
Verfügung stellt (im Folgenden zusammengefasst kurz “Software” 
genannt). Die Software wird lizenziert, nicht verkauft. Art, Anzahl, 
Vergütung, Einsatzumgebung und sonstige Konditionen der 
Software werden vertraglich geregelt. 
 
1.3. Software-Updates sind neue Versionen der Software, 
welche z.B. Programmmängel korrigieren oder kleinere 
Programmverbesserungen enthalten. Ein Software-Update ersetzt 
oder ergänzt (oder deaktiviert) die ursprüngliche Software. Sofern 
das Software-Update ein Teil einer lizenzierten Software ist, darf 
das Software-Update nur als Teil der ursprünglichen Software 
verwendet werden.  
 
1.4. Software-Pflege und Software-Upgrades sind nicht 
Gegenstand dieses Lizenzvertrages. Software-Pflege bezeichnet 
Unterstützungsleistungen, z.B. durch Hotline oder Vor-Ort-
Leistungen. Software-Upgrades sind neue Versionen der Software, 
welche zusätzliche Funktionen enthalten.  
 
1.5. Durch die Installation bzw. Nutzung der Software erklärt sich 
der Lizenznehmer damit einverstanden, die Bedingungen dieses 
Lizenzvertrags gelesen und verstanden zu haben und an diese 
gebunden zu sein.  

 
1.6. Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, die Software zu 
installieren bzw. zu nutzen, wenn er diesen Bedingungen nicht 
zustimmt. In diesem Fall tritt Wandlung ein. 
 
1.7. Die Allgemeinen Bedingungen dieses Lizenzvertrages 
werden, je nach Art der Nutzung, durch Sondervereinbarungen, z.B. 
individuelle Vereinbarungen, Produktbedingungen, Bedingungen 
Dritter etc. ergänzt, modifiziert oder ersetzt, welche 
erforderlichenfalls vor Nutzung zu bestätigen sind. 
 
1.8. Die Bedingungen dieses Lizenzvertrages gelten 
ausdrücklich nicht für Software-Fremdprodukte von Dritten. Für 
diese sind die Nutzungsbedingungen des jeweiligen Dritten 
verbindlich. 
 
1.9. Bei Widersprüchen gilt nachstehende Reihenfolge:  
(a) individuelle Vereinbarungen, soweit diese von Sprecher 
Automation schriftlich bestätigt wurden; (b) die Allgemeinen 
Bedingungen dieses Lizenzvertrages; (c) dispositive Normen des 
Handels- und Zivilrechts.  
 
1.10. Dritter ist jede Person, die von Sprecher Automation und 
dem Lizenznehmer (Vertragspartner) verschieden ist, auch wenn 
der Dritte zu einem Vertragspartner in irgendeiner Beziehung steht.  
 
2. Nutzungsrechte und –pflichten 
 
2.1. Der Lizenznehmer erwirbt ein nicht übertragbares (im Falle 
einer Partner-Lizenz ein übertragbares), nicht ausschließliches, 
sachlich begrenztes, zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht am 
Objektcode der Software, das ihn zur Nutzung der Software gemäß 
den Bedingungen dieses Lizenzvertrages auf der in der individuellen 
Vereinbarung angegebenen Anzahl von Rechnern in der definierten 
Anlage bzw. dem vereinbarten Projekt berechtigt. Alle sonstigen 
Rechte an der Software bleiben Sprecher Automation bzw. Dritten 
vorbehalten. Ohne vorheriges schriftliches Einverständnis von 

Sprecher Automation ist der Lizenznehmer, unbeschadet der 
Bestimmungen des §40d des österreichischen 
Urheberrechtsgesetzes (UrhG) bzw. der jeweilig anwendbaren 
Bestimmungen über Lizenz-, Urheberrechtsgesetze und/oder 
Abkommen über geistiges Eigentum, insbesondere nicht berechtigt, 
die Software zu vervielfältigen, zu ändern, ganz (außer im Falle 
einer Partner-Lizenz gemäß 2.3.) oder teilweise an Dritte 
weiterzugeben, zu vermieten, zu verleasen oder Dritten 
kommerzielle Hostingdienste bereitzustellen. Die Lizenz der 
Software darf nicht geteilt werden.  
 
2.2. Alternativ zu den Bedingungen gemäß Punkt 2.1. ist der 
Lizenznehmer berechtigt, die Software auf einer 
Speichervorrichtung, wie z.B. einem Netzwerkserver zu installieren 
und angestellten Mitarbeitern des Lizenznehmers zu gestatten, auf 
die Software von anderen Geräten aus über gesicherte Verbindung 
zuzugreifen und zu nutzen, vorausgesetzt der Lizenznehmer hat die 
Software für die Speichervorrichtung und für die anderen Geräte für 
diese spezielle Verwendungsart erworben. Diese Software darf nicht 
auf mehreren Geräten gleichzeitig genutzt werden. 

 
2.3. Die Software darf auf Hardware und Systemen genutzt 
werden, die den definierten Mindestanforderungen der Software 
entsprechen. Wird die Hardware ausgetauscht, so ist der 
Lizenznehmer berechtigt, die Software im Umfang dieses 
Lizenzvertrags auf der neuen, von Sprecher Automation 
ausdrücklich für die Software freigegebenen Hardware zu nutzen, 
ohne dass es eines neuen Lizenzvertrages bedarf. 
 
2.4. Der Lizenznehmer hat die Möglichkeit eine sogenannte 
Partner-Lizenz zu erwerben, d.h. er ist berechtigt, die Software 
einmalig und dauerhaft direkt an einen vertraglich definierten 
Endkunden, mit der Verpflichtung zur Einhaltung der Bedingungen 
dieses Lizenzvertrages, zu übertragen, einschließlich der 
Verpflichtung, die Software nicht weiter zu übertragen. In diesem 
Fall trägt der Lizenznehmer die alleinige Verantwortung für die 
Auswahl der Software und die Einsatzumgebung beim Endkunden, 
sofern keine gesonderte Vereinbarung getroffen wurde.  
 
2.5. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, die Software und die in 
diesem Zusammenhang erhaltenen Informationen und 
Dokumentationen ausschließlich vereinbarungsgemäß zu 
verwenden und während der Dauer und nach Beendigung der 
Vereinbarung (bzw. nach Beendigung der Nutzung) nicht zu 
verwerten und sie Dritten nicht zugänglich zu machen. 
 
2.6. Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, die Software zu 
vervielfältigen, ändern, ergänzen, bearbeiten, zurückzuentwickeln, 
dekompilieren oder disassemblieren, einzelne Teile der Software 
voneinander zu trennen, auf mehr als den vereinbarten Geräten zu 
verwenden, kommerziell zu nutzen und Dritten zugänglich zu 
machen. 
 
2.7. Eine Demo-Software dient ausschließlich dem Zweck der 
Evaluierung. Mit der Demo-Software wird keine Lizenz erteilt, eine 
kommerzielle Nutzung ist ausgeschlossen. 
 
3. Leistungs- und Funktionsumfang 
 
3.1. Der Leistungs- und Funktionsumfang der Software bestimmt 
sich nach den bei Abschluss der Vereinbarung gültigen 
Funktionsbeschreibungen von Sprecher Automation. Spezielle 
Leistungen oder Funktionen der Software, wie beispielsweise 
Aussagen betreffend Kapazität, Zeitverhalten, Kompatibilität mit 
anderen Programmen, Vernetzungsmöglichkeiten, individuelle 
Anpassungen der Software an andere Programme oder sonstige 
besondere Einsatzbedingungen, sind jeweils gesondert schriftlich zu 
vereinbaren. 
 
4. Dokumentation 
 
4.1. Dem Lizenznehmer werden von Sprecher Automation die 
zur Nutzung der Software dienlichen Unterlagen, beispielsweise 
eine Funktionsbeschreibung, eine Bedienungsanleitung bzw. 
allgemeine Informationen für die Installation der Programme, bei 
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Lieferung bzw. Abnahme der Software, falls ein solche vorgesehen 
ist, übergeben. Die Unterlagen werden in einfacher Ausfertigung 
entweder in maschinenlesbarer oder gedruckter Form ggf. in Form 
einer on-line-Dokumentation in deutscher Sprache zur Verfügung 
gestellt.  
 
4.2. In schriftlicher Form überlassene Dokumentationen etc. 
dürfen ohne ausdrückliche, vorherige schriftliche Einwilligung von 
Sprecher Automation nicht vervielfältigt werden. Erteilt Sprecher 
Automation ihre Einwilligung, so sind die Vervielfältigungen mit 
einem Urheberrechtsvermerk zu kennzeichnen. Von 
Dokumentationen, die nur in elektronischer Form zur Verfügung 
gestellt werden, darf der Lizenznehmer eine Kopie anfertigen. 
 
5. Sicherungskopien 
 
5.1. Der Lizenznehmer ist berechtigt, von der überlassenen 
Software eine Sicherungskopie der maschinenlesbaren Programme 
anzufertigen und diese als Sicherungskopie mit 
Urheberrechtsvermerk zu kennzeichnen und für 
Archivierungszwecke aufzubewahren.  
 
6. Lizenzgebühren 
 
6.1. Die Nutzung der Software wird erst mit vollständiger 
Erfüllung aller Verbindlichkeiten (bei Zahlungsverzug inklusive 
Zinsen und Nebenverbindlichkeiten) gewährt. Sofern nicht 
gesondert geregelt, ist die Lizenzgebühr innerhalb von 30 Tagen 
nach Rechnungsdatum, netto, ohne Abzug, zur Zahlung fällig. 
Sofern anwendbar, ist für Steuern und allfällige Abgaben außerhalb 
von Österreich der Lizenznehmer verantwortlich. 
 
7. Lieferung 
 
7.1. Der Lizenznehmer erhält die Software auf einem 
maschinenlesbaren Aufzeichnungsträger (Objektcode) in der 
vereinbarten Version zuzüglich der Dokumentation wie in der 
Vereinbarung festgelegt.  
 
8. Rückgabe und Vernichtung  
 
8.1. Sprecher Automation kann dem Lizenznehmer die 
Nutzungsrechte nach diesem Lizenzvertrag fristlos entziehen, wenn 
der Lizenznehmer mehrfach oder grob fahrlässig, trotz schriftlicher 
Abmahnung, gegen wesentliche Bestimmungen dieses 
Lizenzvertrages verstößt. In diesem Fall hat der Lizenznehmer 
keinen Anspruch auf Rückgewähr der Vergütung. Allfällige 
Verletzungshandlungen eines Dritten hat der Lizenznehmer 
unverzüglich an Sprecher Automation mitzuteilen und auf 
Aufforderung von Sprecher Automation zu verfolgen. 
 
8.2. Bei Beendigung dieses Lizenzvertrages ist der 
Lizenznehmer nach Wahl von Sprecher Automation verpflichtet, die 
gesamte Software einschließlich überlassener Dokumentation und 
Hardlock an Sprecher Automation zurückzugeben oder nachweislich 
zu vernichten. Dies gilt auch für geänderte oder mit anderen Teilen 
verbundene Software.  
 
9. Copyright, Geistiges Eigentum, Schutzrechte  
 
9.1. Die Software ist urheberrechtlich geschützt. Alle 
Eigentumsrechte und gewerblichen Schutzrechte an der Software, 
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bilder, Marken, 
Fotographien, Animationen, Video, Musik, Text und „Applets“, die in 
der Software enthalten sind), den Dokumentationen, 
Lizenzverwaltungstools und Kopien liegen bei Sprecher Automation 
bzw. bei Dritten für Software-Fremdprodukte. Alle Eigentumsrechte 
und gewerblichen Schutzrechte an Inhalten, die nicht in der 
Software enthalten sind, auf die jedoch mit Hilfe der Software 
zugegriffen werden kann, liegen bei den jeweiligen 
Inhaltseigentümern und können durch die jeweilig anwendbaren 
Bestimmungen über Lizenz-, Urheberrechtsgesetze und/oder 
Abkommen über geistiges Eigentum geschützt sein. Der Quellcode 
wird dem Lizenznehmer nicht übergeben. Der Lizenznehmer ist 

verpflichtet, sämtliche Rechte von Sprecher Automation und/oder 
Dritten zu wahren bzw. unverändert beizubehalten. 
 
9.2. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, Sprecher Automation im 
Falle einer behaupteten Schutzrechtsverletzung unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen und alles zu unternehmen, damit 
Sprecher Automation die behauptete Schutzrechtsverletzung 
abwehren kann. Werden Ansprüche aus der Verletzung von 
Schutzrechten geltend gemacht, welche Sprecher Automation zu 
vertreten hat, kann Sprecher Automation auf eigene Kosten die 
Software ändern, austauschen oder ein Nutzungsrecht erwirken. Ist 
dies mit angemessenem Aufwand nicht möglich, hat der 
Lizenznehmer auf Verlangen von Sprecher Automation unverzüglich 
die Software und die Kopien, einschließlich überlassener 
Dokumentationen zurückzugeben. Hiermit sind alle Ansprüche des 
Lizenznehmers bezüglich der Verletzung gewerblicher Schutzrechte 
und des Urheberrechts, unter Ausschluss jeder weitergehenden 
Verpflichtung von Sprecher Automation, abschließend geregelt. 
 
9.3. Das Softwareprodukt SPRECON®-V460 enthält folgende 
urheberrechtlich geschützte Open Source Softwarekomponenten: 

 für zenVNCSrv.exe, zenVNCSrvCE.exe, zenVNCCli.exe 
gelten ausschließlich die GNU General Public License – 
GPL, Version 3. Eine Kopie der anwendbaren 
Lizenzbedingungen ist abrufbar unter 
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html 

 für MsgCtrlVoip.dll gilt ausschließlich die GNU Lesser 
General Public License – LGPL, Version 3. Eine Kopie der 
anwendbaren Lizenzbedingungen ist abrufbar unter 
http://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html 

 Für ude.dll gilt ausschließlich die Mozilla Public License – 
MPL, Version 1.1. Eine Kopie der anwendbaren 
Lizenzbedingungen ist abrufbar unter 
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/1.1/ 

 für TestOCCReader.dll gilt ausschließlich die GNU Lesser 
General Public License – LGPL, Version 2.1 mit zusätzlicher 
Ausnahme. Eine Kopie der anwendbaren 
Lizenzbedingungen ist abrufbar unter 
http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html.  
 

Für diese Softwarekomponenten gelten die Bedingungen gemäß 
„GNU & Mozilla Public Licenses.rtf“. Diese sind sowohl auf dem 
maschinenlesbaren Aufzeichnungsträger gespeichert und abrufbar, 
als auch im Handbuch „Installation_und_Updates.pdf“, welches auf 
dem maschinenlesbaren Aufzeichnungsträger und im 
Installationsverzeichnis der Softwareprodukte enthalten ist. 

 
9.4. Einige Softwarekomponenten des Softwareproduktes 
SPRECON®-V460 verwenden Open Source Bibliotheken. Für diese 
Bibliotheken gelten die Bedingungen gemäß 
„OpenSourceLicense.rtf“, die sowohl auf dem maschinenlesbaren 
Aufzeichnungsträger gespeichert und abrufbar sind, als auch im 
Handbuch „Installation_und_Updates.pdf“ beschrieben werden, 
welches auf dem maschinenlesbaren Aufzeichnungsträger und im 
Installationsverzeichnis der Softwareprodukte enthalten ist. 
 
9.5. Das SPRECON®-E Softwareprodukte PLC Designer enthält 
folgende urheberrechtlich geschützte Open Source 
Softwarekomponenten: 

 Binutils, GCC, GNU Make; für diese Softwarekomponenten 
gelten ausschließlich die GNU General Public License 
(GPL). Eine Kopie der anwendbaren Lizenzbedingungen ist 
abrufbar unter http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html. 
 

9.6. Die Software enthält Lizenzverwaltungstools, die sowohl auf 
dem maschinenlesbaren Aufzeichnungsträger gespeichert und 
abrufbar sind, als auch im Handbuch „Lizenzierung.pdf“ beschrieben 
werden, welches auf dem maschinenlesbaren Aufzeichnungsträger 
und im Installationsverzeichnis enthalten ist.  
 
9.7. Der Nutzer entscheidet nach freiem Ermessen, ob er die 
Lizenzverwaltungstools nutzen möchte.  
 
9.8. Wenn die Software Lizenzverwaltungstools von Dritten 
enthält oder die Lizenzverwaltungstools auf Websites Dritter 

http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
http://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/1.1/
http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
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verweisen, dann sind diese Tools bzw. Verweise nur für den 
Komfort des Nutzers zur Verfügung gestellt. Der Nutzer benutzt 
diese ausschließlich auf eigenes Risiko. Sprecher Automation 
übernimmt keinerlei Haftung.  
 
 
10. Gewährleistung und Einstehen für Mangel 
 
10.1. Sprecher Automation gewährleistet, dass die Software zum 
Zeitpunkt der Lieferung nicht mit Mängeln behaftet ist, die Ihre 
Funktionsfähigkeit gegenüber der bei Abschluss der individuellen 
Vereinbarung gültigen Funktionsbeschreibung von Sprecher 
Automation aufheben oder mindern, sofern die Software gemäß den 
geltenden Installationserfordernissen eingesetzt und unter den 
geltenden Einsatzbedingungen benutzt wird. Unerhebliche 
Abweichungen bleiben unberührt. 
 
10.2. Die Gewährleistung von Sprecher Automation umfasst die 
Fehlerdiagnose und Fehler- bzw. Störungsbeseitigung während der 
Gewährleistungsfrist. Die Gewährleistungsfrist verjährt ein Jahr 
nach Lieferbereitschaft, sofern schriftlich nichts Abweichendes 
vereinbart wurde. 
 
10.3. Allfällige Mängel bzw. Funktionsstörungen, das sind 
funktionsstörende Abweichung von der bei Abschluss der 
individuellen Vereinbarung  gültigen Funktionsbeschreibung von 
Sprecher Automation, sind vom Lizenznehmer an Sprecher 
Automation unverzüglich und in nachvollziehbarer Form schriftlich 
bekannt zu geben. Nicht als Fehler im Sinne dieses Lizenzvertrages 
gelten verbesserungswürdige Funktionen oder Anwenderfehler bzw. 
Störungen verursacht durch höhere Gewalt. 
 
10.4. Die Beseitigung von Mängeln bzw. Funktionsstörungen 
erfolgt nach Wahl von Sprecher Automation durch Lieferung einer 
neuen Software oder durch entsprechende Änderung der bereits 
gelieferten Software. Voraussetzung für eine berechtigte 
Mängelrüge ist, dass es sich (a) um einen funktionsstörenden 
Fehler handelt, (b) dieser reproduzierbar ist, (c) dass dem 
Lizenznehmer allenfalls innerhalb der Gewährleistungsfrist 
kostenlos angebotene neue Versionen installiert wurden, (c) dass 
Sprecher Automation vom Lizenznehmer alle für die 
Fehlerbeseitigung notwendigen Unterlagen und Informationen erhält 
und (e) dass Sprecher Automation während ihrer Normalarbeitszeit 
der Zugang zu Hardware und Software ermöglicht wird. 
 
10.5. Für Software, an welcher der Lizenznehmer oder Dritte ohne 
vorherige schriftliche Einwilligung von Sprecher Automation 
Änderungen vorgenommen haben, besteht keine Gewährleistung, 
auch wenn der Fehler in einem nicht geänderten Teil auftritt. Wird 
im Rahmen der Fehlerdiagnose festgestellt, dass kein 
Gewährleistungsfall vorliegt oder die Ursache des Fehlers nicht in 
der gelieferten Software liegt, hat der Lizenznehmer alle hierdurch 
Sprecher Automation aufgelaufenen Kosten zu tragen. 
 
10.6. Sprecher Automation übernimmt keine Gewähr dafür, dass 
(a) die Softwarefunktionen den Anforderungen des Lizenznehmers 
genügen, (b) die Software in der vom Benutzer getroffenen Auswahl 
und Konfiguration zusammenarbeiten, (c) diese ununterbrochen 
oder fehlerfrei laufen oder (d) alle Softwarefehler beseitigt werden 
können. 
 
10.7. Ist Sprecher Automation trotz nachhaltiger Bemühungen 
innerhalb angemessener Frist nicht in der Lage, den Mangel zu 
beheben oder so zu umgehen, dass die Software gemäß der 
Funktionsbeschreibung genutzt werden kann, hat jeder 
Vertragspartner das Recht, die Vereinbarung für die betreffende 
Software, gegen Rückerstattung der erhaltenen Leistungen, mit 
sofortiger Wirkung aufzulösen, sofern es sich nicht um einen 
geringfügigen Mangel handelt. 
 
10.8. Mängel in einzelnen Teilen der Software geben dem 
Lizenznehmer nicht das Recht, den Lizenzvertrag auch hinsichtlich 
der übrigen Teile aufzulösen. 
 
11. Haftung, Versicherung, Höhere Gewalt 

 
11.1. Sprecher Automation haftet für Schäden außerhalb des 
Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes, sofern 
Sprecher Automation Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
nachgewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, 
wobei die Haftung im Fall der groben Fahrlässigkeit insgesamt auf 
die Höhe des Nettowertes der Software beschränkt ist. Die Haftung 
für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen 
Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, 
Finanzierungskosten, Kosten für Ersatzenergie, Verlust von 
Energie, Daten oder Informationen, des entgangenen Gewinns, 
nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden aus 
Ansprüchen Dritter gegen den Lizenznehmer sind in jedem Fall 
ausgeschlossen. 
 
11.2. Bei Nichteinhaltung von Bedingungen für Installation oder 
Nutzung ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.  
 
11.3. Sprecher Automation übernimmt keinerlei Haftung für von 
Sprecher Automation nicht verursachte Störungen beim 
Lizenznehmer, auch wenn sie in zeitlicher Nähe zu Installation und 
Nutzung der Software stehen. Sprecher Automation übernimmt 
keine Haftung aus Beeinträchtigungen oder Mängel am 
Computersystem des Lizenznehmers, für Datenverluste durch 
technisch bedingte Ausfälle, abgebrochene Datenübertragungen 
oder sonstige Beeinträchtigungen oder Mängel, welche durch die 
Nutzung oder Installation der Software entstehen könnten. 
 
11.4. Die Haftungsreglungen gelten abschließend für sämtliche 
Ansprüche des Lizenznehmers gegen Sprecher Automation, gleich 
aus welchem Rechtsgrund und –titel und sind auf für alle 
Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen und Sublieferanten von Sprecher 
Automation wirksam.  
 
11.5. Im Falle eines besonderen Schadensrisikos des 
Lizenznehmers, welches durch Sprecher Automation nicht 
erkennbar ist, hat der Lizenznehmer Sprecher Automation zu 
informieren und selbst erforderliche Versicherungsdeckungen 
aufrecht zu halten. 
 
11.6. Überschreitet der Lizenznehmer die ihm vertraglich 
gewährten Rechte oder verletzt er Verpflichtungen nach den 
Punkten 2. (Nutzungsrechte und –pflichten), 8. (Rückgabe und 
Vernichtung), 9. (Copyright, Geistiges Eigentum, Schutzrechte) und 
12. (Geheimhaltung) dieses Lizenzvertrages, ist Sprecher 
Automation berechtigt, jegliche daraus resultierenden 
Schadenersatzansprüche geltend zu machen. 
 
12. Geheimhaltung 
 
12.1. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, alle Angaben, 
Zeichnungen, technische Unterlagen, Beistellungen und 
Dokumentationen jeglicher Art, die er im Zusammenhang mit dem 
Lizenzvertrag oder den Gegenstand der Vereinbarung erhält oder 
ihm bekannt werden, vertraulich zu behandeln, nicht zu 
vervielfältigen und an Dritte nicht weiterzugeben oder sonst wie 
zugänglich zu machen, soweit diese nicht allgemein oder auf andere 
Weise rechtmäßig bekannt geworden sind. Der Lizenznehmer hat 
seine damit befassten Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen gleichfalls 
zur entsprechenden Geheimhaltung zu verpflichten. Die 
Verpflichtung zur Geheimhaltung besteht für einen Zeitraum von 7 
(sieben) Jahren nach Beendigung des Lizenzvertrages bzw. der 
individuellen Vereinbarung weiter.  
 
12.2. Es ist dem Lizenznehmer nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung von Sprecher Automation gestattet, auf eine 
bestehende Geschäftsverbindung in Werbematerial und 
Publikationen, gleich welcher Art, hinzuweisen. 
 
13. Sonstige Bestimmungen 
 
13.1. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Lizenzvertrages 
und/oder die in ihrem Rahmen abgeschlossenen individuellen 
Vereinbarungen ganz oder teilweise unwirksam bzw. 
undurchsetzbar sein oder werden, werden die Wirksamkeit und 
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Durchsetzbarkeit aller übrigen Bestimmungen dieses 
Lizenzvertrages und/oder die in ihrem Rahmen abgeschlossenen 
individuellen Vereinbarungen davon nicht berührt. An die Stelle der 
unwirksamen bzw. undurchsetzbaren Bestimmung soll diejenige 
Bestimmung treten, die dem beabsichtigten Zweck am nächsten 
kommt. Entsprechendes gilt für eine ergänzungsbedürftige 
Regelungslücke. 
 
13.2. Sämtliche Änderungen und Ergänzungen einschließlich 
dieses Punktes bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform und 
Unterfertigung durch autorisierte Vertreter der Vertragspartner. 
 
13.3. Die Übertragung von Rechten und Pflichten an Dritte bedarf 
der vorherigen ausdrücklichen schriftlichen Einwilligung von 
Sprecher Automation. 

 
13.4. Sprecher Automation gewährleistet die Einhaltung der 
anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Informationen 
zum Datenschutz sind unter https://www.sprecher-
automation.com/de/general-data-protection-regulation/information-
zum-datenschutz/ einsehbar. 
 
14. Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand 
 
14.1. Die Allgemeinen Bedingungen dieses Lizenzvertrages 
und/oder die in ihrem Rahmen abgeschlossenen individuellen 
Vereinbarungen, einschließlich Streitigkeiten über deren Bestehen 
oder Nichtbestehen, unterliegen ausschließlich österreichischem 
Recht. Die Kollisionsnormen des Internationalen Privatrechts und 
das UN-Kaufrecht (CISG) werden hiermit ausdrücklich 
ausgeschlossen. 
 
14.2. Gerichtsstand für den Lizenznehmer ist ausschließlich das 
sachlich für Linz/Österreich zuständige Gericht. Sprecher 
Automation ist berechtigt, nach ihrer Wahl den Lizenznehmer auch 
an jedem anderen Gericht zu klagen, das nach nationalem oder 
internationalem Recht zuständig sein kann. 
 
Sprecher Automation GmbH 
Franckstrasse 51, A-4020 Linz/Österreich 
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